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Merkblatt

betreffend das Anschlagen von Druckwerken an öffentlichen Orten

Aufgrund der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen vom 20. November 1983, Zahl 11-A/83, betreffend das Anschlagen von Druckwerken (Plakatierungen) an öffentlichen Orten im Gemeindegebiet Gloggnitz wird folgendes bekanntgegeben:

1. An öffentlichen Orten im Gemeindegebiet Gloggnitz ist das Anschlagen von Druckwerken (Plakaten) nur von den hiezu zuständigen Plakatierungsunternehmen erlaubt.

2. Das Anschlagen von Druckwerken in Geschäftslokalen, Banken, Gasthäusern usw. ist mit Zustimmung des Eigentümers erlaubt.

3. Das Aufstellen von A-Ständern zum Zwecke der Anbringung von Plakaten auf Gehsteigen, in Parkanlagen und allen sonstigen öffentlichen Orten ist ausnahmslos untersagt.

4. Weiters darf das Anschlagen von Druckwerken an Außenflächen von Gebäuden oder Einfriedungen an Brückenpfeilern, an Bäumen, an Denkmälern oder an Sachen, die der religiösen Verehrung gewidmet sind, nicht erfolgen. Weiters ist das Plakatieren unzulässig an Einrichtungen oder Anlagen, die der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen versorgung mit Wasser oder Energie, dem öffentlichen Verkehr oder dem Post- und Fernmeldewesen dienen (dazu zählen insbesondere Laternen- und Abspannungsmasten, Schaltkästen, Notrufsanlagen und Telefonzellen)

5. Wer Druckwerke entgegen den obigen Bestimmungen der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen anschlägt, oder daran mitwirkt, begeht eine Verwaltungsübertretung und wird hierfür gemäß § 49 des Mediengesetzes, BGBl. 314/1981, in der derzeit geltenden Fassung, bestraft.

Um gefällige Kenntnisnahme ersucht

Der Bürgermeister:
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